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I. Vorwort des Vorstandes 
 

Liebe Mitarbeiter:innen, 

gemeinsam sorgen wir für eine saubere Stadt und eine nachhaltige Abfall- und 

Ressourcenwirtschaft in Berlin. Dabei übernehmen wir Verantwortung: als aktive Gestalterin 

und verlässliche Partnerin des Landes Berlin. Mit unserer täglichen Arbeit tragen wir dazu bei, 

Berlin ökologisch, ökonomisch und menschlich mitzugestalten – und so die Lebensqualität in 

unserer Stadt zu erhöhen. 

Wir als BSR verpflichten uns zu verantwortungsvollem Handeln. Unsere Ziele erreichen wir 

täglich nur, weil wir gemeinsam ein starkes Team sind. Verhaltensregeln helfen uns dabei, ein 

gemeinsames Verständnis unserer Wertevorstellungen zu definieren. 

Dieser Verhaltenskodex bildet hierbei das Fundament für unsere tägliche Zusammenarbeit 

und den Umgang mit unseren Mitmenschen, Kunden:innen und Geschäftspartner:innen, um 

im Einklang mit rechtlichen Vorgaben zu stehen. Bei der Einhaltung dieser 

Verhaltensgrundsätze gibt es keinen Spielraum. Sie gelten für jeden Einzelnen und in jedem 

Moment. Denn nur wenn diese Regeln, Normen und Gesetze vollumfänglich und gewissenhaft 

umgesetzt werden, schenken uns unsere Mitmenschen und Geschäftspartner:innen ihr 

Vertrauen. Deshalb hat die Einhaltung der Verhaltensgrundsätze für uns als BSR höchste 

Priorität. 

Diese Verhaltensgrundsätze bieten einen Überblick über die wichtigsten Verhaltensregeln der 

BSR, sie können aber nicht für jede einzelne Situation eine eindeutige Vorgabe geben. 

Wenden Sie sich bei Zweifelsfragen jederzeit an Ihre Führungskraft oder unsere 

Ansprechpartner:innen aus der Compliance-Abteilung im Stabsbereich Recht und 

Gremienservice: denn nur zusammen schaffen wir die Grundlage für ein vertrauensvolles 

Arbeitsumfeld. Unser Verhaltenskodex ist für alle Beschäftigten verbindlich. Wir danken Ihnen, 

dass Sie sich zur Einhaltung verpflichten. 

Gemeinsam für Berlin. 

 

Dr. Christoph Vielhaber   Stephanie Otto        Martin Urban 
Vorstand für Finanzen                              Vorsitzende des Vorstandes           Vorstand Personal, Soziales 

und Digitalisierung                               und technische Dienstleistungen  
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II. Unser Unternehmen, unser Zielbild 
 

1. Gemeinsam für Berlin 
 

Die BSR sind als Anstalt des öffentlichen Rechts das größte kommunale Entsorgungs- und 

Stadtreinigungsunternehmen Deutschlands. Wir betreiben kommunale Daseinsvorsorge mit 

den Aufgaben der Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung, der Straßenreinigung und des 

Winterdienstes sowie der Reinigung von öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen sowie 

landeseigenen Waldflächen mit besonderer Bedeutung für die Stadtsauberkeit. Wir 

übernehmen Geschäfte und Tätigkeiten aller Art im Rahmen der Abfall- und Wertstoffwirtschaft 

sowie des Umweltschutzes und erfüllen für das Land Berlin sonstige Aufgaben (Sauberkeit 

des Stadtgebietes und Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten). Wir handeln hoheitlich und 

finanzieren uns aus Gebühren und im Bereich der Reinigung zusätzlich über eine anteilige 

Kostenerstattung des Landes Berlin. 

Wir sind daneben befugt, uns gewerblich zu betätigen. Das gewerbliche Geschäft ist darauf 

ausgerichtet, Gewinne zu erzielen und damit einen Ergebnisbeitrag für das Land Berlin zu 

leisten. Weiterhin dient das gewerbliche Geschäft der Verlängerung der Wertschöpfungstiefe 

sowie der Erschließung neuer Geschäftsfelder.  

 

Im Corporate Governance Kodex der BSR sind unsere Standards guter und 

verantwortungsvoller Unternehmensführung beschrieben.  

 

2. Unser wertebasiertes Zielbild 
 

Wir als BSR verstehen uns als aktive Gestalterin der Lebensqualität in Berlin, basierend auf 

den Kerngeschäftsfeldern: ganzheitliche Stadtsauberkeit sowie Abfall- und 

Ressourcenwirtschaft. Hierfür übernehmen wir Verantwortung als Partnerin des Landes und 

Vorreiterin der Branche. 

   Wir sind mit unserem Produkt- und Leistungsangebot da, wo die Kund:innen und 

Bürger:innen uns brauchen und setzen gezielt auf Kooperationen, die wir aktiv auf den 

Weg bringen. 

  Wir unterstützen nachhaltig die Ziele des europäischen Grünen Deals und werden die 

Klimaneutralität durch zielgerichtete, innovative und wirtschaftliche Maßnahmen zur 

CO2-Reduzierung fördern. 

   Für uns bleibt stetiger Gebührenverlauf der Maßstab unseres Handelns. Zusätzlich 

entwickeln wir aktiv bei neuen Leistungen oder signifikanten Leistungsausweitungen 

Lösungen für eine nachhaltige Finanzierung. 

 Wir nehmen Abfall- und Ressourcenwirtschaft ernst und sind maßgebliche Akteurin der 

Zero-Waste-Stadt Berlin. 

  Wir denken und gestalten Stadtsauberkeit ganzheitlich und gewährleisten auch bei 

Schnee, Eis und Glätte zuverlässig Mobilität auf den relevanten Verkehrsflächen in 

Berlin. 

  Wir sind attraktive Arbeitgeberin und machen Berlin #gemeinsam besser, grüner und 

sauberer.  
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III. Unsere Verantwortung als öffentliches Unternehmen und 

Geschäftspartnerin 

1. Unzulässigkeit von Korruption 
 

Jegliche Form von Korruption lehnen wir strikt ab und vermeiden bereits den bloßen Anschein 

hiervon. Korruptes Verhalten widerspricht unseren Werten, da es legitime 

Geschäftsbeziehungen untergräbt, die Marktkräfte verzerrt und soziale Ungleichheit verstärkt. 

Niemand darf sich oder einer anderen Person im Rahmen von Geschäftstätigkeiten mit 

Kunden:innen, Geschäftspartner:innen, Amtsträger:innen oder Dritten weder direkt noch 

indirekt Vorteile annehmen, versprechen oder gewähren lassen. 

Wir bekennen uns zu einem transparenten, fairen und moralisch einwandfreien Umgang mit 

unseren Kunden:innen und Geschäftspartner:innen. Unsere Kunden:innen und 

Geschäftspartner:innen können jederzeit auf unsere Rechtstreue und ethisches Handeln 

vertrauen.  

Für den Umgang mit Geschenken, Einladungen und Zuwendungen von oder für 

Kunden:innen, Geschäftspartner:innen oder Amtsträgern bzw. Amtsträgerinnen sowie 

Spenden und Sponsoring gibt die BSR klare Regeln vor, zu deren Einhaltung sich alle 

Beschäftigten bekennen und die bei der täglichen Arbeit beachtet werden. 

  

2. Vergaberechtskonformität und Interessenskonflikte 
 

Wir beachten stets die gesetzlichen Vorgaben und Regelungen des Vergaberechts bei der 

Ausschreibung von öffentlichen Aufträgen. Im Rahmen unserer öffentlichen Auftragsvergabe-

Prozesse verfolgen wir stets das Ziel einer effizienten Bedarfsdeckung zu wirtschaftlichen 

Konditionen. Unsere Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit wahren wir bei 

jeder Vergabe öffentlicher Aufträge. Die Entscheidungen werden daher stets nach objektiven 

und nachvollziehbaren Kriterien und im Interesse der BSR getroffen. Transparenz, Fairness 

und Korrektheit sind für uns wichtige Leitlinien. 

Wir tragen zudem dafür Sorge, dass private Interessen mit den unternehmerischen Interessen 

der BSR nicht kollidieren. Wir dürfen geschäftliche Kontakte nicht zum eigenen Vorteil nutzen 

und sind verpflichtet, Entscheidungen nur anhand objektiver Erwägungen zu treffen. Wir 

bekennen uns zu dem Grundsatz, öffentliche Aufträge im Wettbewerb zu vergeben. 

Alle Beschäftige sind verpflichtet, eine Trennung dieser Interessen einzuhalten. Die 

Aufnahme einer Nebentätigkeit ist der BSR vorbehaltlich einer anderweitigen arbeits- oder 

sonstigen vertraglichen Regelung anzuzeigen. 
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3. Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
 

Wir verfolgen das Ziel, Geldwäsche zu verhindern und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.  

Alle Beschäftigten achten im Rahmen ihrer täglichen Arbeit auf Anzeichen von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung. Sie melden ungewöhnliche Transaktionen in Zweifelsfällen an 

die Compliance-Abteilung im Stabsbereich Recht und Gremienservice. 

 

4. Datenschutz, IT-Recht und Informationssicherheit 
 

Der Datenschutz und die Einhaltung der Vorgaben aus dem Datenschutzrecht sind für uns von 

hoher Bedeutung. Wir verarbeiten Unternehmens-, Kunden-, Geschäftspartner- und 

Mitarbeiterdaten gemäß unserer satzungsmäßigen Aufgaben, insbesondere im Rahmen 

unserer hoheitlichen Aufgaben der Abfallentsorgung und Straßenreinigung im Land Berlin, und 

auf Basis der grundlegenden Elemente der Unternehmensstrategie. 

Hierbei beachten wir den besonderen Schutz von personenbezogenen Daten. Die Erhebung, 

Speicherung, Verarbeitung und andere Arten der Nutzung personenbezogener Daten 

bedürfen der Einwilligung der betroffenen Person, einer vertraglichen Vereinbarung oder einer 

anderen Rechtsgrundlage. Hierbei beachten wir stets jeweils geltendes Recht, einschließlich 

der europäischen Datenschutz-Grundverordnung und den daraus abgeleiteten 

Unternehmensrichtlinien. 

Daneben tragen wir dafür Sorge, dass Daten umfassend geschützt sind. Hierfür erfüllen wir 

die technischen Standards um Diebstahl, unbefugten Zugriff, Zerstörung, das Ausspähen oder 

Missbrauch von Daten sowie Angriffe auf Systeme, Netzwerke, Hardware und mobile 

Infrastruktur zu verhindern. Wir nutzen ausschließlich vom Unternehmen freigegebene und 

lizenzierte Hard- und Software. 

Alle vertraulichen Informationen unserer Beschäftigten, unseres Unternehmens und unserer 

Kunden:innen, Geschäftspartner:innen, welche nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind, halten 

wir geheim und schützen sie vor dem unberechtigtem Zugriff Dritter. Wir nutzen diese 

Informationen weder zu unserem persönlichen Vorteil noch geben wir diese an Dritte weiter. 

Alle Beschäftigten geben eine entsprechende Verpflichtungserklärung ab und beachten die 

bei der BSR für den Umgang mit dem Datenschutz getroffenen Regelungen in ihrer täglichen 

Arbeit. 

 

5. Verantwortungsvoller Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) 
 

Wir setzen Künstliche Intelligenz (KI) verantwortungsvoll, transparent und 

gemeinwohlorientiert ein und gestalten diesen Einsatz stets zum Nutzen unserer Kund:innen, 

Geschäftspartner:innen und Beschäftigten. Dabei berücksichtigen wir die ethischen, 

rechtlichen, sozialen, ökologischen und technischen Auswirkungen ihres Einsatzes.  

Als das größte kommunale Entsorgungs- und Stadtreinigungsunternehmen Deutschlands 

tragen wir eine besondere Verantwortung, KI so zu nutzen, dass sie demokratische Teilhabe 

erleichtert, Diskriminierung entgegenwirkt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. 
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Bei der Nutzung von KI sorgen wir dafür, dass die Menschenwürde nicht verletzt und 

Falschinformationen, Vorurteile und Stereotype nicht reproduziert werden. 

KI dient der Unterstützung menschlicher Entscheidungen und ersetzt weder Verantwortung 

noch Urteilskraft. Ihr Einsatz erfolgt ausschließlich im Einklang mit Recht und Gesetz, unseren 

Unternehmenswerten sowie nach interner fachlicher und technischer und Prüfung.  

Wir verpflichten uns, die Chancen und Risiken von KI-Anwendungen sorgfältig abzuwägen, 

ihren Einsatz kontinuierlich zu überprüfen und offen mit Fehlern umzugehen. Eine lernbereite 

und kritisch reflektierende Haltung ist dabei zentral.  

KI-gestützte Ergebnisse werden nachvollziehbar geprüft und durch qualifizierte Beschäftigte 

verantwortet; automatisierte Systeme dürfen keine verbindlichen Entscheidungen ohne 

menschliche Kontrolle treffen. Demnach fördern wir den systematischen Kompetenzaufbau 

unserer Beschäftigten und befähigen sie zu einem reflektierten Umgang mit KI.  

Bei Auswahl und Nutzung von KI-Systemen berücksichtigen wir deren gesamten 

Lebenszyklus und bevorzugen nachhaltige, transparente Lösungen, die informierte 

Entscheidungen ermöglichen und unseren Auftrag einer sicheren und nachhaltigen 

Abfallentsorgung unterstützen. 

 

IV. Unsere Verantwortung am Arbeitsplatz 
 

1. Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltschutz 
 

Wir sind überzeugt, dass Beschäftigte in einer gesunden Umwelt eine wesentliche 

Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit und den wirtschaftlichen Erfolg des Betriebes und 

der Sicherung der Arbeitsplätze sind. 

Alle Beschäftigten sind verpflichtet, die gesetzlichen Vorschriften, 

Unfallverhütungsvorschriften und betrieblichen Vorgaben jederzeit einzuhalten. Die 

Beschäftigten sollen ihre physische und psychische Gesundheit und die der anderen 

Beschäftigten schützen und bei allen betrieblichen Handlungen darauf achten, dass Unfälle 

und arbeitsbedingte Erkrankungen möglichst verhindert werden. 

Die Sicherheit und Gesundheit aller Beschäftigten sind genauso wichtig wie die Qualität und 

Umweltschutz unserer Dienstleistungen. Daher sind die Themen Umweltschutz, 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei uns in der allgemeinen Unternehmensplanung 

berücksichtigt und bilden einen integralen Bestandteil unserer Geschäftsaktivitäten. 

Alle Beschäftigten sind verpflichtet, für die Sicherheit und den Gesundheits- und Umweltschutz 

am Arbeitsplatz Sorge zu tragen und diese zu fördern sowie die Gesundheits- und 

Sicherheitsvorschriften zu befolgen. Wir unterstützen uns bei der Wahrnehmung dieser 

Verantwortung gegenseitig. 

Wir nehmen unsere Betreiberverantwortung ernst und wollen dadurch das Risiko von Unfällen 

und Umweltschäden verringern. Wir planen und betreiben unsere Anlagen unter strenger 

Beachtung der Sicherheitsvorschriften und umweltrechtlichen Vorgaben. Die zuständigen 

Führungskräfte nehmen die ihnen übertragene Betreiberverantwortung und 

Unternehmerpflichten wahr und stellen einen genehmigungskonformen Betrieb sicher. Sie 
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sorgen dafür, dass die an einer Anlage tätigen Beschäftigten sorgfältig ausgewählt und 

unterwiesen sind.  

 

Wir sind bestrebt, die Qualität der Leistungen und den betrieblichen Arbeits- und Umweltschutz 

kontinuierlich zu verbessern – bei der BSR steht dafür der Begriff QUAMS (Qualitäts-, Umwelt- 

und Arbeitsschutz - Management - System). Wir verfolgen die Themen im Rahmen eines 

"Integrierten Managementsystems" und durch unsere Zertifizierungen als 

Entsorgungsfachbetrieb nach der EfbV. 

 

Wir gewährleisten, dass die rechtlichen Pflichten eingehalten werden, die sich im 

Zusammenhang mit der Überlassung von Fahrzeugen (Halterverantwortung) an unsere 

Beschäftigten ergeben. Wir tragen dafür Sorge, dass regelmäßige Führerscheinkontrollen 

sowie Unterweisungen der ordnungsgemäßen Nutzung der Fahrzeuge erfolgen. Weiterhin 

stellen wir stets sicher, dass sich unsere Fahrzeuge im betriebssicheren Zustand befinden und 

am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. 

 

2. Vielfalt, Respekt und Chancengerechtigkeit 
 

Jeder Mensch ist einzigartig. Wir schätzen die Vielfalt unserer Beschäftigten, weil sie unser 

Unternehmen bereichert. Denn ihr Engagement, ihre Erfahrungen und Kompetenzen sichern 

die Qualität unserer Dienstleistung und die Anerkennung der BSR im Land Berlin.  Wir fördern 

eine Unternehmenskultur, die von einem respektvollen Miteinander, Vertrauen und der 

Wertschätzung von Vielfalt geprägt ist. Wir begegnen uns stets auf Augenhöhe. 

Wir handeln nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz und fördern Chancengerechtigkeit, 

Gleichstellung und Inklusion durch geeignete Maßnahmen zur individuellen Förderung und 

Entwicklung unserer Beschäftigten als auch marginalisierter oder unterrepräsentierter 

Beschäftigtengruppen.  Wir prüfen betriebliche Vorhaben und Strukturen auf mögliche 

Barrieren für Beschäftigten- und Kundengruppen und suchen unter Berücksichtigung der 

betrieblichen Ressourcen nach barrierefreien Lösungen.  

Wir tragen dafür Sorge, dass unsere Beschäftigten ihre Diversity-Kompetenzen einschließlich 

antidiskriminierungsrechtlicher Grundlagen durch freiwillige und verpflichtende Formate 

weiterentwickeln. Unsere Führungskräfte haben hier eine Vorbildfunktion. 

Alle Beschäftigten sind verpflichtet, sich fair und respektvoll zu verhalten. Wir dulden keine 

Diskriminierung aufgrund von Alter, der Religion und Weltanschauung, von körperlichen und 

geistigen Fähigkeiten, sozialer Herkunft oder Status, der ethnischen Herkunft und Nationalität, 

dem Geschlecht oder der geschlechtlichen Orientierung. Beobachten oder erleben wir 

Diskriminierung, Ausgrenzung, Belästigung jeglicher Art, Herabwürdigung, Rassismus, die 

Verletzung von Persönlichkeitsrechten, Hassreden, Mobbing, psychische oder physische 

Nötigung, Beschimpfungen oder gar Bedrohungen verhalten wir uns gegenüber Betroffenen 

solidarisch und setzen uns für Transparenz und Aufklärung ein. Im Kontakt mit Bürger:innen, 

Kund:innen oder Geschäftpartner: innen gelten die gleichen Regeln des respektvollen 

Verhaltens. Wir tragen dafür Sorge, dass unsere Beschäftigten vor Fehlverhalten von Dritten 

geschützt werden. 

Alle Beschäftigten sind aufgefordert ehrliches und konstruktives Feedback zu geben, welches 

Lernen und Verhaltensänderung ermöglicht. Im Gespräch am Arbeitsplatz, im Kontakt mit 

Dritten, als auch in sozialen Medien und Netzwerken ist jede Form von Belästigung, Hassrede, 
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Beleidigung, Herabwürdigung oder Bedrohung - mit Worten, durch Körperkontakt, das Zeigen 

von diskriminierenden Bildern oder (verfassungsfeindliche) Symbole verboten. In der Nutzung 

von myBSR sind die Fairplay-Regeln zu beachten.  

Wir sprechen wertschätzend miteinander statt übereinander. Wir legen Wert auf 

genderneutrale, gendersensible und inklusive Sprache, die alle Menschen sichtbar macht und 

willkommen heißt. Wir stärken eine positive Wahrnehmung unserer Belegschaft und unseres 

Unternehmens in der Öffentlichkeit. 

 

3. Umgang mit Unternehmensvermögen 
 

Wir alle sind zur Verantwortung im Umgang mit Unternehmenseigentum verpflichtet. Wir sind 

verantwortungsbewusst und sorgsam im Umgang mit unseren Vermögenswerten und dem 

Eigentum Dritter. Wir handeln zum Wohle des Unternehmens und fördern Innovation und 

Verbesserungsvorschläge. Insbesondere mit anvertrautem Firmeneigentum und finanziellen 

Mitteln gehen wir mit Bedacht um. Ehrlichkeit und Sorgfalt sind oberstes Gebot, wobei die 

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und die Vermeidung von Schäden einen hohen 

Stellenwert einnimmt. Für die private Nutzung des Eigentums der BSR sowie für die 

Entfernung des Eigentums der BSR aus dem räumlichen Bereich der BSR bedarf es stets 

einer ausdrücklichen Genehmigung einer hierzu befugten Führungskraft. 

 

4. Gebühren, Umgang mit Steuern und Finanzberichterstattung 
 

Wir erheben auf Grundlage von Satzungen für unsere hoheitlichen Leistungen Gebühren, die 

den Anforderungen des Gebühren- und Abgabenrechts entsprechen. Bei der Ausgestaltung 

sind für uns das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip, der Gleichheitsgrundsatz und eine 

hohe Kundenorientierung maßgeblich.  

Wir verpflichten uns ausdrücklich, alle für uns geltenden steuerlichen Pflichten zu erfüllen. Wir 

halten nationale und internationale Steuergesetze ein, lehnen jede Form von Missbrauch ab 

und vermeiden aggressive Steueroptimierungen. Zudem vermeiden wir jegliche Graubereiche. 

Wir erfassen alle Geschäftsvorfälle, Vermögenswerte und Schulden gemäß den gesetzlichen 

Vorschriften und unseren internen Regeln. Wir sorgen für die korrekte Erfassung von 

Geschäftsvorfällen und rechtskonforme Aufbewahrung von Dokumenten und machen keine 

wissentlich falschen oder irreführenden Einträge in Bezug auf das Rechnungswesen. 

 

V. Unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und der 

Gesellschaft 
 

Wir schützen das Klima und nehmen uns der Verantwortung des Themas Nachhaltigkeit an. 

Wir achten unsere Umwelt und fügen ihr keine Schäden zu. Wir nehmen unsere soziale 

Verantwortung gegenüber unseren Mitbürger:innen ernst und verhalten uns stets 

angemessen. Wir streben die nachhaltige Nutzung von Produkten und Rohstoffen an, um 
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Abfälle zu vermeiden. Wir stellen uns den Herausforderungen des Themas Nachhaltigkeit und 

Umweltschutz, unter permanenter Beachtung ökologischer, ökonomischer und sozialer 

Verantwortung. 

Die Einhaltung von Menschenrechten, Lohnzahlungen über dem gesetzlichen Mindestlohn 

und Beachtung des geltenden Arbeitszeitrahmens sind für uns selbstverständlich.  

Diese Grundsätze gelten nicht nur innerhalb der BSR, sondern wir beachten diese auch im 

Umgang mit unseren Geschäftspartner:innen. 

Wir sind ein tarifgebundenes und mitbestimmtes Unternehmen und gestalten die BSR 

gemeinsam.   

 

VI. Ethische Leitfragen 
 

Alle Beschäftigten können mit herausfordernden und schwierigen Situationen konfrontiert 

werden, die die Integrität und den Ruf der BSR auf die Probe stellen. Ethische Fragen können 

jederzeit und überall auftauchen. Hierbei ist es wichtig, auf das eigene Gefühl zu Vertrauen 

und sich bei Unsicherheit im Umgang mit bestimmten Situationen an die jeweilige 

Führungskraft zu wenden. 

Wenn Sie diese fünf folgenden Fragen bejahen können, ist ihr Verhalten höchstwahrscheinlich 

regelkonform und im Einklang mit unseren Grundsätzen. 

1. Steht mein Verhalten im Einklang mit diesem Kodex? 

2. Steht mein Verhalten im Einklang mit den Werten der BSR? 

3. Verhalte ich mich im Interesse des Unternehmens? 

4. Ist meine Wahl die Ethischste oder gibt es Alternativen?  

5. Sind meine Handlungen legal und entsprechen sie den BSR-Grundsätzen? 

 

VII. Bedeutung des Kodex und Sanktionsmaßnahmen 
 

Die Inhalte und Umsetzung dieses Kodex sind ein wesentlicher Bestandteil unserer 

gemeinsamen Arbeit. Alle Beschäftigten sind verpflichtet diesen Kodex einzuhalten. Nur so 

können wir gemeinsam dafür Sorge tragen, dass rechtliche Vorgaben und interne Regeln 

eingehalten werden und keine rechtlichen Konsequenzen oder Schäden – für die BSR und für 

jeden Einzelnen von uns – drohen. 

VIII. Meldung von vermutetem Fehlverhalten und Verstößen  
 

Wir unterstützen alle Beschäftigten dabei, Fehlverhalten oder Verstöße zu melden. Nur 

zusammen können wir Fehlverhalten und Verstöße aufdecken und die daraus entstehenden 

Konsequenzen minimieren. 

Es besteht die Möglichkeit, sich bei vermutetem Fehlverhalten und Verstößen an die 

Compliance-Beauftragten im Stabsbereich Recht und Gremienservice oder an die jeweilige 

Führungskraft zu wenden.  
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Daneben besteht die Möglichkeit, vermutetes Fehlverhalten und Verstöße auch anonym an 

eine externe Ombudsstelle zu melden. Dabei handelt es sich um zur Verschwiegenheit 

verpflichtete Rechtsanwälte, welche nur mit der Zustimmung des Hinweisgebers oder der 

Hinweisgeberin Informationen an die BSR weiterleiten. Hierbei ist sichergestellt, dass die 

Identität des Hinweisgebers oder der Hinweisgeberin nur dann offenbart wird, wenn dies 

erwünscht ist. Bereits die Kontaktaufnahme zur Ombudsstelle ist geschützt.  

Die BSR und damit auch die von ihr beauftragte Ombudsstelle nehmen alle eingereichten 

Meldungen ernst. Alle Meldungen werden vertraulich behandelt, geprüft und soweit 

hinreichende Gründe für Fehlverhalten und Verstöße vorliegen, werden diese weitergehend 

durch die jeweils zuständigen Bereiche untersucht und verfolgt. 
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IX. Ihre Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen bei 

Fragen und Hinweisen 
 

Zudem können Sie sich jederzeit an Ihre Führungskraft oder die Compliance-Beauftragten im 

Stabsbereich Recht und Gremienservice wenden, um ein Problem zu besprechen oder ein 

Anliegen vorzubringen.  

Selbstverständlich stehen Ihnen ebenfalls unsere Personalvertretungen, die 

Schwerbehindertenvertretung, die Frauenvertretungen sowie die Diversity-Beauftragte als 

weitere Ansprechpartner:innen zur Verfügung. 

 

Die Kontaktdaten der Compliance-Funktion lauten: 

Compliance Beauftragter: Gerald Leinius 

Stv. Compliance Beauftragte: Madeline Bäker 

E-Mail: compliance@BSR.de 

 

Die Kontaktdaten zur Ombudsstelle für die Abgabe eines Hinweises lauten: 

Rechtsanwältin Elke Schaefer 

Rechtsanwältin Dr. Kathrin Niewiarra 

Sybelstrasse 7 

D-10629 Berlin 

Tel. 030 887194918 

Fax 030 887194920 

E-Mail bsr@ra-elkeschaefer.de 
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